
ist. Hierdurch ist, auch wenn der Begriff Rechenschafts
pflicht nicht ausdrücklich verwendet worden ist, die 
Absicht der Parteien hinreichend genau klargestellt 
werden, eine Vereinbarung gemäß § 113 Abs. 2 Buchst, b 
GBA, also über die Rechenschaftspflicht und die damit 
verbundene erweiterte materielle Verantwortlichkeit 
des Werktätigen, zu treffen. Im übrigen hat das Feh
len des Begriffs Rechenschaftspflicht in der schrift
lichen Vereinbarung auch nicht zu Unklarheiten beim 
Kläger geführt. Er hat nämlich wiederholt im Verlaufe 
des Verfahrens zum Ausdruck gebracht, daß zwischen 
ihm und der Verklagten die erweiterte materielle Ver
antwortlichkeit vereinbart worden sei. Über die Grund
lagen und Bedeutung dieser Vereinbarung hat er im 
wesentlichen auch richtige Vorstellungen, die nicht 
dadurch aufgehoben werden, daß er verschiedentlich 
äußerte, keine zum Schaden führenden Arbeitspflicht
verletzungen begangen zu haben.
Ganz allgemein und ohne Auswirkungen auf den vor
stehend dargelegten Rechtsstandpunkt muß allerdings 
gesagt werden, daß es für die Beziehungen zwischen 
den Werktätigen ifnd Betrieben und für die Rechts
sicherheit förderlich ist, wenn vom Wortlaut her in 
den Vereinbarungen der Zusammenhang zwischen Re
chenschaftspflicht und damit verbundener erweiterter 
materieller Verantwortlichkeit deutlich hervorgehoben 
wird. So geschieht das im übrigen jetzt auch bei der. 
Verklagten, worauf der Kläger im Verlaufe des Kassa
tionsverfahrens hingewiesen hat. Durch die jetzt zu 
beobachtende Verfahrensweise bei der Verklagten er
halten die Vereinbarungen allerdings nicht einen ande
ren Sinn und Inhalt im Vergleich zu den Vereinba
rungen, die z. B. im Jahre 1962 abgeschlossen worden 
smd. Vielmehr wird dem Anliegen der rechtlichen Re
gelungen in der Formulierung besser Rechnung getra
gen.
Im vorliegenden Falle war also davon auszugehen, daß 
eine Vereinbarung zwischen dem Betrieb und dem 
Werktätigen vorlag, die zur Zeit des Verlustes des Gel
des wirksam war. Festzustellen ist weiter, daß der Klä
ger seiner Rechenschaftspflicht nicht Genüge tun konn
te. Dabei hat die Verklagte die ihr zur Aufklärung des 
Schadens obliegenden Pflichten gemäß § 112 Abs. 1 GBA 
unter Teilnahme der Werktätigen gewissenhaft wahr
genommen. Alle Möglichkeiten wurden ausgeschöpft, 
um die Ursachen des Minderbetrags festzustellen und 
um dem Kläger zu ermöglichen bzw. zu erleichtern, 
seiner Rechenschaftspflicht nachzukommen. Nach allem 
ergibt sich somit, daß der Kläger nach der Bestimmung j 
in §113 Abs. 2 Buchst, b GBA in Verbindung mit den 
Regelungen im Rahmenkollektivvertrag schadenersatz
pflichtig ist.
Das Kreisgericht hat in seiner Entscheidung die Höhe 
der materiellen Verantwortlichkeit des Klägers diffe
renziert festgesetzt. Es hat dabei alle sachlich in Be
tracht kommenden Umstände, insbesondere die hohe 
Arbeitsdisziplin des Klägers und seine verantwortungs
bewußte Arbeit, berücksichtigt und damit auch im Ein
klang mit §113 Abs. 4 GBA sowie Ziff. 7.2. der Richt
linie Nr. 29 des Plenums des Obersten Gerichts ent
schieden. Der gegen das Urteil des Kreisgerichts ein
gelegte Einspruch (Berufung) des Klägers war unbe
gründet und hätte zurückgewiesen werden müssen.
Die hiervon abweichende Entscheidung des Bezirks
gerichts verletzt das Gesetz durch unrichtige Anwen
dung des §113 Abs. 2 Buchst, b GBA. Auf den Kassa- 
tionsantrag des Generalstaatsanwalts hin war sie auf
zuheben. Da der Sachverhalt ausreichend aufgeklärt 
war, konnte der Senat in eigener Entscheidung gemäß 
§ 9 Abs. 2 AGO den Einspruch (Berufung) des Klägers 
gegen das Urteil des Kreisgerichts als unbegründet zu
rückweisen.
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